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1 Einleitung 

Viele der Neuerungen in AES 3.0 haben beinhalten struktur- oder inhaltliche Änderungen. Die aus unserer-Sicht 

wichtigsten haben wir in Form eines Konverters in die neue Version von AESFORYOU! Integriert. Dieser Konver-

ter wird beim Import von Daten, beim Erstellen von Vorgängen aus Vorlagen sowie beim Kopieren von Vorgän-

gen aktiv. 

2 Art der Ausfuhranmeldung 

Die Art der Ausfuhranmeldung ändert sich von einem alphanumerischen zu einem numerischen Wert, z.B. aus 

„AM+e“ wird „00001300“. 

Für die Konvertierung der Art der Ausfuhranmeldung wurde vom Zoll mit der ATLAS Info 0306/22 vom 

24.03.2022 folgende Tabelle veröffentlicht. Anhand dieser wird die Konvertierung vorgenommen. 

 

Art der 

Ausfuhr- 

anmeldung 

für AES 2.4 

(Cl A0122) 

Bezeichnung der Art der 

Ausfuhranmel dung für 

AES 2.4 (verkürzt darge 

stellt) 

Report- 

aus-

gabe 

für AES 

2.4 

Art der Aus- 

fuhr-anmel- 

dung für AES 

3.0 

(Cl A0121) 

Bezeichnung der Art der 

Ausfuhranmeldung für 

AES 3.0 

Reportausgabe 

für AES 3.0 

(D.E. Nr. 

11 02 000 

000, Cl 

C0042) 

AM a Standard-AM - zweistu figes 

NV 

A 00000100 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum zweistufigen Normalver 

fahren 

A 

AM b Vereinfachte AM  zweistu-

figes NV 

B 00000110 Vereinfachte Ausfuhranmel 

dung zum zweistufigen Nor 

malverfahren 

B 

AM c Standard-AM - zwei stufi-

ges NV nach 

§12(4) AWV 

A 00000200 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum zweistufigen Normalver 

fahren mit Antrag auf Gestel 

lung außerhalb des Amts 

platzes nach §12(4) AWV 

A 

AM d Vereinfachte AM  zweistu-

figes NV nach 

§12(4) AWV 

B 00000210 Vereinfachte Ausfuhranmel 

dung zum zweistufigen Nor 

malverfahren mit Antrag 

auf Gestellung außerhalb 

des Amtsplatzes nach 

§12(4) AWV 

B 

  Standard-AM - zwei stufi-

ges NV mit CCL- Ausfuhr 

 00000400 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum zweistufigen Normalver 

fahren unter Verwendung ei 

ner Bewilligung CCL-Ausfuhr 

A 

AM g Standard-AM - einstu figes 

Verfahren - Wert bis 3.000 

€ 

A 00000901 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum einstufigen Verfahren 

bei Waren mit einem Wert 

bis 3.000 € 

A 
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AM i Standard-AM - einstu figes 

Verfahren - be gründet 

A 00000902 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum einstufigen Verfahren 

in begründeten Fällen 

A 

AM e Standard-AM - zwei stufi-

ges Vereinfach tes Verfah-

ren SDE- Ausfuhr 

Z 00001300 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum zweistufigen Verein 

fachten Verfahren unter Ver 

wendung einer Bewilligung 

SDE-Ausfuhr 

A 

AM f Vereinfachte AM  zwei-

stufiges Verein fachtes 

Verfahren SDE-Ausfuhr 

B 00001310 Vereinfachte Ausfuhranmel 

dung zum zweistufigen Ver 

einfachten Verfahren unter 

Verwendung einer Bewilli 

gung SDE-Ausfuhr 

C 

  Vereinfachte AM  zwei-

stufiges Verein fachtes 

Verfahren SDE-Ausfuhr 

und CCL-Ausfuhr 

 00001410 Vereinfachte Ausfuhranmel 

dung zum zweistufigen Ver 

einfachten Verfahren unter 

Verwendung von Bewilligun 

gen SDE-Ausfuhr und CCL- 

Ausfuhr 

C 

zP a Standard-AM - zwei stufi-

ges NV mit OPO PV 

A 00110100 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum zweistufigen Normalver 

fahren unter Verwendung ei 

ner Bewilligung OPO-PV 

A 

zP b Vereinfachte AM  zwei-

stufiges NV mit OPO-PV 

B 00110110 Vereinfachte Ausfuhranmel 

dung zum zweistufigen Nor 

malverfahren unter Verwen 

dung einer Bewilligung OPO 

PV 

B 

zP c Standard-AM - zwei stufi-

ges NV nach 

§12(4) AWV und 

OPO-PV 

A 00110200 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum zweistufigen Normalver 

fahren mit Antrag auf Gestel 

lung außerhalb des Amts 

platzes nach §12(4) AWV 

unter Verwendung einer Be 

willigung OPO-PV 

A 

zP d Vereinfachte AM  zweistu-

figes NV nach 

§12(4) AWV und 

OPO-PV 

B 00110210 Vereinfachte Ausfuhranmel 

dung zum zweistufigen Nor 

malverfahren mit Antrag 

auf Gestellung außerhalb 

des Amtsplatzes nach 

§12(4) AWV unter Verwen-

dung ei ner Bewilligung 

OPO-PV 

B 
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  Standard-AM - zwei stufi-

ges NV mit OPO- PV und 

CCL-PV 

 00110400 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum zweistufigen Normal-

ver- fahren unter Verwen-

dung von Bewilligungen 

OPO-PV und CCL-PV 

A 

zP e Standard-AM - zwei stufi-

ges Vereinfach tes Verfah-

ren SDE- Ausfuhr und OPO-

PV 

Z 00111300 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum zweistufigen Verein 

fachten Verfahren unter Ver 

wendung von Bewilligungen 

SDE PV und OPO-PV 

A 

zP f Vereinfachte AM  zwei-

stufiges Verein 

fachtes Verfahren 

B 00111310 Vereinfachte Ausfuhranmel 

dung zum zweistufigen Ver 

einfachten Verfahren unter 

C 

  SDE-Ausfuhr und 

OPO-PV 

  Verwendung der Bewilligun- 

gen SDE-PV und OPO-PV 

 

  Vereinfachte AM - zwei-

stufiges Verein- fachtes 

Verfahren SDE-PV, 

OPO-PV 

und CCL-PV 

 00111410 Vereinfachte Ausfuhran-

mel- dung zum zweistufi-

gen Ver- einfachten Verfah-

ren unter Verwendung von 

Bewilligun- gen SDE-PV, 

OPO-PV und CCL-PV 

C 

zP s Standard-AM - zwei- stufi-

ges NV mit An- trag verein-

facht zu er- teilender PV-

Bewilli- gung 

A 00120100 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum zweistufigen Normal-

ver- fahren mit Antrag auf 

eine vereinfacht zu ertei-

lende PV- Bewilligung 

A 

zP t Vereinfachte AM - zwei-

stufiges NV mit Antrag ver-

einfacht zu erteilender PV-

Bewil- ligung 

B 00120110 Vereinfachte Ausfuhran-

mel- dung zum zweistufi-

gen Nor- malverfahren mit 

Antrag auf eine vereinfacht 

zu ertei- lende PV-Bewilli-

gung 

B 

zP u Standard-AM - zwei- stufi-

ges NV nach 

§12(4) AWV mit An- trag 

vereinfacht zu er- teilen-

der PV-Bewilli- gung 

A 00120200 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum zweistufigen Normal-

ver- fahren mit Anträgen auf 

Ge- stellung außerhalb des 

Amtsplatzes nach §12(4) 

AWV und eine vereinfacht zu 

erteilende PV-Bewilligung 

A 

zP v Vereinfachte AM - zwei-

stufiges NV nach 

§12(4) AWV mit 

B 00120210 Vereinfachte Ausfuhranmel- 

dung zum zweistufigen Nor- 

malverfahren mit Anträgen 

auf Gestellung außerhalb 

des Amtsplatzes nach 

§12(4) AWV und eine ver-

einfacht zu erteilende PV-

Bewilligung 

B 
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wP s Standard-AM - zwei- stu-

figes NV als wirt- schaft-

liche PV 

A 00200100 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum zweistufigen Normal-

ver- fahren als wirtschaftli-

che PV 

A 

wP t Vereinfachte AM - zwei-

stufiges NV als wirtschaft-

liche PV 

B 00200110 Vereinfachte Ausfuhranmel- 

dung zum zweistufigen Nor- 

malverfahren als wirt-

schaftli- che PV 

B 

wP u Standard-AM - zwei- stufi-

ges NV nach 

§12(4) AWV als wirt- 

schaftliche PV 

A 00200200 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum zweistufigen Normal-

ver- fahren mit Antrag auf 

Gestel- lung außerhalb des 

Amts- platzes nach §12(4) 

AWV als wirtschaftliche PV 

A 

wP v Vereinfachte AM - zwei-

stufiges NV nach 

B 00200210 Vereinfachte Ausfuhranmel- 

dung zum zweistufigen 

Nor- malverfahren mit An-

trag auf 

B 

  §12(4) AWV als wirt- 

schaftliche PV 

  Gestellung außerhalb des 

Amtsplatzes nach §12(4) 

AWV als wirtschaftliche PV 

 

  Standard-- zweistufi- ges 

NV als wirtschaft- liche PV 

mit CCL- Ausfuhr 

 00200400 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum zweistufigen Normal-

ver- fahren als wirtschaftli-

che PV unter Verwendung 

einer Be- willigung CCL-Aus-

fuhr 

A 

wP w Standard-AM - zwei- stu-

figes Vereinfach- tes Ver-

fahren als wirt- schaftli-

che PV mit SDE-Ausfuhr 

Z 00201300 Standard-Ausfuhranmeldung 

zum zweistufigen Verein- 

fachten Verfahren als wirt- 

schaftliche PV unter Verwen- 

dung einer Bewilligung SDE- 

Ausfuhr 

A 

wP x Vereinfachte AM - zwei-

stufiges Verein- fachtes 

Verfahren als wirtschaft-

liche PV mit SDE-Ausfuhr 

B 00201310 Vereinfachte Ausfuhran-

mel- dung zum zweistufi-

gen Ver- einfachten Verfah-

ren als wirtschaftliche PV 

unter Ver- wendung einer 

Bewilligung SDE-Ausfuhr 

C 

  Vereinfachte AM - zwei-

stufiges Verein- fachtes 

Verfahren als wirtschaft-

liche PV mit SDE-Ausfuhr 

und CCL-Ausfuhr 

 00201410 Vereinfachte Ausfuhran-

mel- dung zum zweistufi-

gen Ver- einfachten Verfah-

ren als wirtschaftliche PV 

unter Ver- wendung der Be-

willigungen SDE-Ausfuhr 

und CCL-Aus- fuhr 

C 
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nA a Rückwirkende AM A 10000000 Rückwirkende Aus-

fuhran- meldung 

A 

nB b Rückwirkende AM un- ter 

Verwendung 

OPO-PV 

A 10110000 Rückwirkende Ausfuhran- 

meldung unter Verwen-

dung einer Bewilligung 

OPO-PV 

A 

nA f Rückwirkende AM als wirt-

schaftliche PV 

A 10200000 Rückwirkende Ausfuhran- 

meldung als wirtschaftliche 

PV 

A 

nK a Nachträgliche AM bei vor-

heriger unrichtiger An-

meldung 

A 11000000 Nachträgliche Ausfuhran-

mel- dung bei vorheriger 

ganz o- der teilweise unrich-

tiger An- meldung 

A 

nK b Nachträgliche AM bei 

vorheriger unrichtiger 

Anmeldung einer OPO-PV 

A 11110000 Nachträgliche Ausfuhran-

mel- dung bei vorheriger 

ganz o- der teilweise unrich-

tiger An- meldung unter Ver-

wendung einer Bewilligung 

OPO-PV 

A 

nK d Nachträgliche AM bei 

vorheriger unrichtiger 

A 11120000 Nachträgliche Ausfuhranmel- 

dung bei vorheriger ganz o- 

A 

  Anmeldung mit An- trag 

vereinfacht zu er- teilen-

der PV-Bewilli- gung 

  der teilweise unrichtiger 

An- meldung mit Antrag auf 

eine vereinfacht zu ertei-

lende PV- Bewilligung 

 

nK f Nachträgliche AM bei vor-

heriger unrichtiger Anmel-

dung als wirt- schaftliche 

PV 

A 11200000 Nachträgliche Ausfuhran-

mel- dung bei vorheriger 

ganz o- der teilweise unrich-

tiger An- meldung als wirt-

schaftliche PV 

A 

nN a Nachträgliche AM aus dem 

Notfallverfahren 

A 12000000 Nachträgliche Ausfuhran-

mel- dung aus dem Notfall-

verfah- ren 

A 

nN b Nachträgliche AM aus 

dem Notfallverfahren un-

ter Verwendung OPO-PV 

A 12110000 Nachträgliche Ausfuhran-

mel- dung aus dem Notfall-

verfah- ren unter Verwen-

dung einer Bewilligung 

OPO-PV 

A 

nN d Nachträgliche AM aus dem 

Notfallverfahren mit An-

trag vereinfacht zu ertei-

lender PV-Be- willigung 

A 12120000 Nachträgliche Ausfuhran-

mel- dung aus dem Notfall-

verfah- ren mit Antrag auf 

eine ver- einfacht zu ertei-

lende PV- Bewilligung 

A 

nN f Nachträgliche AM aus dem 

Notfallverfahren als wirt-

schaftliche PV 

A 12200000 Nachträgliche Ausfuhran-

mel- dung aus dem Notfall-

A 
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verfah- ren als wirtschaftli-

che PV 

nA z Rückwirkende AM nach 

Carnet ATA ohne Wie-

dereinfuhr 

A 13000000 Rückwirkende Ausfuhran- 

meldung nach Carnet ATA 

ohne Wiedereinfuhr 

A 

mS a Monatliche Sammel- an-

meldung zum Ver- ein-

fachten Verfahren EIR-

Ausfuhr 

Z 20000000 Monatliche Sammelanmel- 

dung zum Vereinfachten 

Verfahren unter Verwendung 

einer Bewilligung EIR-Aus- 

fuhr 

Z 

 

 

3 Art der Anmeldung 

Der Wert „EU“ entfällt, „EU“ wird in „EX“ integriert, d.h. der Wert „EU“ wird in den Wert „EX“ konvertiert 

 

4 Beteiligtenkonstellation 

Achtung: Die Beteiligtenkonstellation ist sowohl unter AES 2.4 also auch unter AES 3.0 vierstellig numerisch, die 

Werte haben jedoch eine unterschiedliche Bedeutung. 

Für die Konvertierung der Beteiligtenkonstellation wurde vom Zoll mit der ATLAS Info 0306/22 vom 24.03.2022 

folgende Tabelle veröffentlicht. Anhand dieser wird die Konvertierung vorgenommen. 

 

AES 2.4 spezifische Codeliste A0127 - Bezeichnung der 

Beteiligten-Konstellation für AES 2.4 

AES 3.0 spezifische Codeliste A0127 - Bezeichnung 

der Beteiligten-Konstellation für AES 3.0 

0000 

Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt sich nicht direkt ver- 

treten. Ausführer beauftragt keinen Subunternehmer. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

 

 

 
0000 

Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer ist (zollrechtli-

cher) Ausführer. Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt 

sich nicht direkt vertreten. Ausführer beauftragt keinen 

Subunternehmer. 

0001 

Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt sich nicht direkt ver- 

treten. Ausführer beauftragt keinen Subunternehmer. Verfah- 

rensinhaber PV ist Anmelder. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

0010 

Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt sich nicht direkt ver- 

treten. Ausführer beauftragt Subunternehmer. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

 

 

 
0001 
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0011 

Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt sich nicht direkt ver- 

treten. Ausführer beauftragt Subunternehmer. Verfahrensin- 

haber PV ist Anmelder. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer ist (zollrechtli-

cher) Ausführer. Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt 

sich nicht direkt vertreten. Ausführer beauftragt Subun-

ternehmer. 

0100 

Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt sich direkt vertre-

ten. Ausführer beauftragt keinen Subunternehmer. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

 

 

 
0010 

Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer ist (zollrechtli-

cher) Ausführer. Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt 

sich direkt vertreten. Ausführer beauftragt keinen Sub-

unternehmer. 

0101 

Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt sich direkt vertreten. 

Ausführer beauftragt keinen Subunternehmer. Verfahrensin- 

haber PV ist Anmelder. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

0110 

Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt sich direkt vertre-

ten. Ausführer beauftragt Subunternehmer. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

 

0011 

Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer ist (zollrechtli-

cher) Ausführer. Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt 

sich direkt vertreten. Ausführer beauftragt Subunterneh-

mer. 0111 

Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt sich direkt vertreten. 

Ausführer beauftragt Subunternehmer. Verfahrensinhaber PV 

ist Anmelder. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

1000 

Anmelder ist indirekter Vertreter des Ausführers. Anmelder 

lässt sich nicht direkt vertreten. Ausführer beauftragt keinen 

Subunternehmer. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

 

 

 
0100 

Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer ist (zollrechtli-

cher) Ausführer. Ausführer lässt sich indirekt vertreten. 

Anmelder lässt sich nicht direkt vertreten. Ausführer be-

auftragt keinen Subunternehmer. 

1001 

Anmelder ist indirekter Vertreter des Ausführers. Anmelder 

lässt sich nicht direkt vertreten. Ausführer beauftragt keinen 

Subunternehmer. Verfahrensinhaber PV ist Anmelder. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

 

1010 

Anmelder ist indirekter Vertreter des Ausführers. Anmelder 

lässt sich nicht direkt vertreten. Ausführer beauftragt Subun- 

ternehmer. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

 

 

 
0101 
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1011 

Anmelder ist indirekter Vertreter des Ausführers. Anmelder 

lässt sich nicht direkt vertreten. Ausführer beauftragt Subun- 

ternehmer. Verfahrensinhaber PV ist Anmelder. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer ist (zoll- rechtli-

cher) Ausführer. Ausführer lässt sich indirekt vertreten. 

Anmelder lässt sich nicht direkt vertreten. Ausführer be-

auftragt Subunternehmer. 

1100 

Anmelder ist indirekter Vertreter des Ausführers. Anmelder 

lässt sich direkt vertreten. Ausführer beauftragt keinen Subun- 

ternehmer. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

 

 

 
0110 

Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer ist (zoll- rechtli-

cher) Ausführer. Ausführer lässt sich indirekt vertreten. 

Anmelder lässt sich direkt vertreten. Ausführer beauf-

tragt keinen Subunternehmer. 

1101 

Anmelder ist indirekter Vertreter des Ausführers. Anmelder 

lässt sich direkt vertreten. Ausführer beauftragt keinen Subun- 

ternehmer. Verfahrensinhaber PV ist Anmelder. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

1110 

Anmelder ist indirekter Vertreter des Ausführers. Anmelder 

lässt sich direkt vertreten. Ausführer beauftragt Subunterneh- 

mer. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

 

 

 
0111 

Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer ist (zoll- rechtli-

cher) Ausführer. Ausführer lässt sich indirekt vertreten. 

Anmelder lässt sich direkt vertreten. Ausführer beauf-

tragt Subunternehmer. 

1111 

Anmelder ist indirekter Vertreter des Ausführers. Anmelder 

lässt sich direkt vertreten. Ausführer beauftragt Subunterneh- 

mer. Verfahrensinhaber PV ist Anmelder. 

keine Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

0000 

Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt sich nicht direkt ver- 

treten. Ausführer beauftragt keinen Subunternehmer. 

mit Anmeldung der Unterlage 3LLK 

 

1000 

Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer ist nicht (zoll-

rechtlicher) Ausführer. Anmelder ist Ausführer. Anmel-

der lässt sich nicht direkt vertreten. Ausführer beauftragt 

keinen Subunternehmer. 0001 

Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt sich nicht direkt ver- 

treten. Ausführer beauftragt keinen Subunternehmer. Verfah- 

rensinhaber PV ist Anmelder. 

mit Anmeldung der Unterlage 3LLK 

 

0100 

Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt sich direkt vertre-

ten. Ausführer beauftragt keinen Subunternehmer. 

mit Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

 

 

 
1010 
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0101 

Anmelder ist Ausführer. Anmelder lässt sich direkt vertreten. 

Ausführer beauftragt keinen Subunternehmer. Verfahrensin- 

haber PV ist Anmelder. 

mit Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer ist nicht (zoll-

rechtlicher) Ausführer. Anmelder ist Ausführer. Anmel-

der lässt sich direkt vertreten. Ausführer beauftragt kei-

nen Subunternehmer. 

1000 

Anmelder ist indirekter Vertreter des Ausführers. Anmelder 

lässt sich nicht direkt vertreten. Ausführer beauftragt keinen 

Subunternehmer. 

mit Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

 

 

 
1100 

Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer ist nicht (zoll-

rechtlicher) Ausführer. Ausführer lässt sich indirekt ver-

treten. Anmelder lässt sich nicht direkt vertreten. Ausfüh-

rer beauftragt keinen Subunternehmer. 

1001 

Anmelder ist indirekter Vertreter des Ausführers. Anmelder 

lässt sich nicht direkt vertreten. Ausführer beauftragt keinen 

Subunternehmer. Verfahrensinhaber PV ist Anmelder. 

mit Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

1100 

Anmelder ist indirekter Vertreter des Ausführers. Anmelder 

lässt sich direkt vertreten. Ausführer beauftragt keinen Subun- 

ternehmer. 

mit Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

 

 

 
1110 

Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer ist nicht (zoll-

rechtlicher) Ausführer. Ausführer lässt sich indirekt ver-

treten. Anmelder lässt sich direkt vertreten. Ausführer 

beauftragt keinen Subunternehmer. 

1101 

Anmelder ist indirekter Vertreter des Ausführers. Anmelder 

lässt sich direkt vertreten. Ausführer beauftragt keinen Subun- 

ternehmer. Verfahrensinhaber PV ist Anmelder. 

mit Anmeldung der Unterlage „3LLK“ 

 

5 Zeitpunkt-Angaben 

Zeitpunkt-Angaben unter AES 2.4 (Anfang und Ende der Gestellung) sind im Format 12-stellig numerisch anzuge-

ben. Mit AES 3.0 wurden diese auf 14-stellig numerisch (Angabe der Sekunden) erweitert.  

12-stellige Zeitpunktangaben werden um die Sekunden „00“ ergänzt und somit in das AES 3.0-Format konver-

tiert. 

 

6 Ursprungsbundesland/Versenderregion 

Wenn das Feld Ursprungsbundesland einen der Werte „01“ bis „16“ enthält (entspricht den dt. Bundesländern) 

dann erhält das Ursprungsland (neues Feld in AES 3.0) den Wert „DE“. 
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7 Verkehrszweig 

In den Feldern „Inländischer Verkehrszweig“ und „Verkehrszweig an der Grenze“ können in AES 3.0 nur noch 

einstellige Werte hinterlegt werden. Bisher zweistellige Ausprägungen entfallen. 

In AES 2.4 mögliche Werte (z.B. 1 – Seeverkehr, 10 -Seeverkehr, 12 – Wagon auf Seeschiff) werden in AES 3.0 

zu einem einstelligen Wert (dem ersten Zeichen des Werts) konvertiert. Dies bedeutet,  

 

AES 2.4 AES 3.0 

1 – Seeverkehr 1 – Seeverkehr 

10 – Seeverkehr 1 – Seeverkehr 

12 – Wagon auf Seeschiff 1 – Seeverkehr 

… … 

 

 


